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Stoße witfett fid) pm größten Seit auf bem ber ®c=
rotlnbe Sern gehörenben ©tücf ber SDturtenßraße ab.

®tefe 3una^me be§ gahtoerfehrS unb bie ftarfe Se-
""fprudijung ber nicht einwanbfrei îonftruierten $ahr=
°"htt ^aben bie ®rlnglidhfeit einer Horreftton ber Straße
®®tgetan. ®aS $auptprojeft 00m Januar 1918 ift einer
xj®mßon unterworfen roorben, foroohl tjiuftcfjtticß ber
"pfogSart als aud; ber Stnlenführung. @8 faß eine
?"9®èu gerabe Slnienführung cor; baburdj wußten beim
t-Ottbetmerb oerhältniSmäßig hofje Soften für Qnfon»
"®ntp&entfchäbigungen eingefetß werben, weit bei ben
"pirçttngen auf ber ©übfetie ber (Straße »erfdjtebene, p
TOetblicßen 3mecfen oerwenbete Sorpläfce in Slnfprudf)
Rommen unb jebenfaKS teuer expropriiert werben müßten.
®bcnfo hätte bie ^Bauausführung infolge ber notraenbigen
^"Poffungëarbeiten ©dh roterigtet ten oerurfacht.

i »
H" ®tetie ber geraben Slnienführung ftefß eine fßro*

ru*«ariante 1927 »or ben ©eöäuben 9lrn. 39 bis 43

to .@tn[djaltung einer fcfjroachgefrfimmten S=Huroe, mit
^ooßn pon 1000 bis 110 m nor. ®aburch wirb bie

^ttaße forocit nach Morboß oerfdhoöeti, baß bie p @e=

Wbejwedten bienenben Sotlanbßtelfen größtenteils, bet
,®" ©eböuben SRrn. 41 unb 43 ganj ihren 3mecfen ®*»

W«iben. ®amit fommen fjotje Qnfonoentetipnt»
^öbtgungen in äöegfatl.

bis
^ **®* Morbfeite wirb an biefer ©teile bie ©iraße

ri* bie befteßenben ©tnfriebigungSmauern ßerange=

iTic ' ®®obei ßch auf eine Sänge non jirfa 60 m, ba§

W öor ben ©eöäuben Strn. 40 bis 46, bie Trottair-
«ite bis auf 3,5 m oerfchmälert ; mit Müdfßcht auf bie
58® ber bortigen lUeebäume unb auf ben bort nicht
"iu großen gußgängeroerfehr iß bieS aber nicht oon

tm
S3ebeutung.

auch oon einer eigentlichen Slüee im Straßen»
'
p ®on ber Sühlßraße bis pr griebbühlßraße nicht

uj'tochen werben tann, fo nimmt baS Srojcft immer»
toîî'.roroeit bieS möglich iß, auf bie beßeßenben Säume

Jfwjti infolge ihrer Sage unb fpegieü ihrer Sffiurjet»
•Omig wegen müffen fünf Säume oor ben ©ebäuben
"•33 bis 37 befeitiat werben.

« ~o bie SerfehrSüberßcht tro$ ©Inleguttg biefer fchwach»
MtUmmten S«Huroe ebenfogut ift wie beim .ßjauptpro»
5»

"om Qahre 1918, fo empßeßlt ber ©emetnberat bie
"»fühtung ber Horreltion nach ber Srojeft » Sariante

\3abrl927.
ÏM * ^öppelfpurtgc©elelfeantage bet ftäbtifdjen ©trafen*
s^wett tommt« in bte gabrbahnmitte p liegen. ®aS
fi'«ülgefäae beträgt 3,2% im Tetlßücf jroifchen grteb»

to, Jftaße unb Sühlßraße unb 4 5% oor bem Infdßuß
tau ßoopenßraße. 3«t ©rr'chtung einer guten unb
toi ®ntroäfferung ber ©traße iß bte oermehrte Sin«

Iti M
°n Siormalfammlern oorgefehen, beren Slbteilungen

5){. beßehenbe Hanaltfation eingeleitet werben fÖnnen.
"Pe ©traßenanlage erforbert bas ©rßellen neuer

t( "^'®bungSmauetn unb baS Serfetjen beßehenber ®ar=
îlhl » forote M® ©rricßtung neuer Treppenaufgänge,
ei "^ffungSarbeiten an Seller Sichtfch ächten unb |jauS<

t). 8«ttgen ufw. SängS ber Sahnßraße iß auf ein ©tüä
(w, tunb 80 m baS Trottoir ben oeränberten §öhen=

^ Wllniffen anppaffen; ebettfo iß bie Setfefcung ber

^ ""»Wartehalle unb ber ißiffoiranlage bei ber ©nbftation
tjprtenfriebhof an eine geeignete ©teile oorgefehen.

ton«! «S? ®lm>®*n®hmen mit ber Saubireftion be§ 5îan=

Üoif ®tn iß au^ ber Sßlatt beim 3'ifammer treffen ber
fltne®"fttaße, Sühlßraße, SJlurtenßraße unb greiburg»
öoj. v

-°mi® bie ©tretfe ber Sßurtenßraße beS ©taateS
in h Sobrilßraße weg bis pr Seßßung SJîarti 31.=©.

"etncf ^"treltionSprojett einbepgen worben, ®er ©taat
bagegen ber ©emeinbe an bie ihm geßörenben

"petißrerfen bie ©elbßfoßen für einen Siacooiabelag
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für fetn Teilßüct ^retbuvgßraße, fowte bie ©elbßfoßen
für einen Äleinßein Sogenpßaßerbelag feiner 3Jlurten=
ßraße,

®ie ganje KorreftionSßrecfe, oon ber Saupenßraße,
mit bem fpia^e bafelbß, bis pr Sefißung ber SJtarti
31. ©., erhält einen ^artgußafphaltbelag, im ©eleifegebtet
ber Straßenbahnen auf Sctonunterlage, außerhalb ber
©eletfe auf ©trhlroßarmierung (©pßem Sijpjero). ®te
Trottoirs erhalten einen Teerfchotterbelag.

®te Serorbnung über bte SettragSpßidjt ber ®runb=
eigentümer fol! hier mit 15 % SeitragSquote ber ©efamt»
foßen pr Slnwenbung foinmen. ®iefer ©efamtanfaß
iß im oorliegenben ÇaKe mit SRüdEßdht auf bte oerhält=
niSmäßig hohen Saufoßen, bte burdh bie großen Sreiten=
abmeffungen ber ©traßen unb ber Trottoirs bebtngt
ßnb, als angemeffen unb genügenb ho^h èu betrachten.

(„Sunb")

©er QBurw im 0l«nb^ol^.

©In $ol)hänbter faufte oon einem SBalbbeßtjer eine

fßarlie fHunbhotj. ®aS §olj würbe oom Häufet im
iffialb beßchtigt. Serfäufet unb Häufer flauten ß<h je»

ben Stamm an unb wenn er bem Häufer fonoenterte,
fdßug er fein 3eithen in ben Stamm. Stuf btefe SBeife
faufte ber Häufer ein CluanPm oon pcfa 100 m®. ®en
fßreis ßeüten bie ^arteten fo, baß ber Serfäufer noch
bie Steferung beS £joljeS an bie ©äge übernahm. ®le
Parteien fc^Ioffen fomtt etnen fogenannten „Häuf auf
Seftd)t" ab, mit ber Hlaufel ber granfolieferung. ©lue
SieferungSfriß würbe in bem fdjtißlich abgefaßten Ser=

trag nicht aufgenommen; baS ^olj füllte fobatb tunlich
bem Häufer pgeführt werben, infolge großen @chnee=

mangels fonnte aber baS ^olj nicht ou§ bem Söalbe
gef^afft werben, eS blieb bort liegen bis weit tn ben
©ommer hinein. ®er Häufer fdjenfte ber ©ache wetter
fetne große Slufmetffamfeit, er fdjrteb ein= bis jweimal
bem Serfäufer, er môdjte ihm nun gelegentlich baS ^olg
pführen, ba fetne Sorräte p ©nbe gingen, ©nbe beS

©ommerS tüclte bann fehlte ßltch ber Serfäufer mit bem

$olje auf ber ©äge beS HäuferS au, unb bie Steferung
würbe effeftuiert. Stach SeßdEßigung ber Stämme mußte
jeboch ber Häufer fonßatieren, baß tnjwifdhen ber SBurm
tnS Çolj gefommen war unb baß tnfolgebeffen bte
©tämme bebeutenb an 3Bert oertoren hatten. @t fe^te
fieff bann auch gleich ht" unb fchrieb bem Serfäufer eine
^Mängelrüge unb ßellte ihm bie ganje Steferung pr Ser-
fügung, ®er Serfäufer woHte baoon nichtS wiffen unb
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^caße wickelt sich zum größten Teil aus dem der Ge-
umnde Bern gehörenden Stück der Murtenftraße ab,

Diese Zunahme des Fahrverkehrs und die starke Ve-
Mpruchung der nicht einwandfrei konstruierten Fahr-
°ahn haben die Dringlichkeit einer Korrektion der Straße
^lrgetan. Das Hauptprojekt vom Januar 1918 ist einer
Aeviston unterworfen worden, sowohl hinsichtlich der
^lagsart als auch der Linienführung. Es sah eine
?vhezu gerade Linienführung vor; dadurch mußten beim
^-anderwerb verhältnismäßig hohe Posten für Jnkon-
^nienzentschädigungen eingesetzt werden, weil bei den

Atzungen auf der Südseite der Straße verschiedene, zu
Mwerbltchen Zwecken verwendete Vorplätze in Anspruch
MNommen und jedenfalls teuer expropriiert werden müßten.
Ebenso hätte die Bauausführung infolge der notwendigen
^Pafsungsarbeiten Schwierigkeiten verursacht,

i »
Stelle der geraden Linienführung sieht eine Pro-

^»'Variante 1927 vor den Gebäuden Nrn. 39 bis 43
'« Einschaltung einer schwachgekrümmten 8-Kurvs, mit

Laotin von 1909 bis 110 m vor. Dadurch wird die

^raße soweit nach Nordost verschoben, daß die zu Ge-
Werbezwecken dienenden Vorlandstreifen größtenteils, bei

,^n Gebäuden Nrn. 41 und 43 ganz ihren Zwecken er-
Men bleiben. Damit kommen hohe Jnkonventenzent-
Mdigungen in Wegfall.
bis

^ der Nordseite wird an dieser Stelle die Straße
^ an die bestehenden Einfriedigungsmauern herange-
z?ie - wobei sich auf eine Länge von zirka 60 m, das

vor den Gebäuden Nrn. 40 bis 46, die Trottoir-
rette bis auf 3,5 m verschmälert; mit Rücksicht auf die
W der dortigen Alleebäume und auf den dort nicht
M großen Fußgängerverkehr ist dies aber nicht von

m5 Bedeutung.
-.. Wenn auch von einer eigentlichen Allee im Straßen-
î ^ von der Bühlstraße bis zur Friedbühlstraße nicht
Lochen werden kann, so nimmt das Projekt immer-
wst'wivett dies möglich ist, auf die bestehenden Bäume
zeucht. Infolge ihrer Lage und speziell ihrer Wurzel-

>vung wegen müssen fünf Bäume vor den Gebäuden

ì 33 bis 37 beseitigt werden,

g. ^a die Verkehrsübersicht trotz Einlegung dieser schwach-

lammten 8-Kurve ebensogut ist wie beim Hauptpro-
z.

vom Jahre 1918, so empfiehlt der Gemeinderat die
usführung der Korrektion nach der Projekt-Variante

Jahr 1927.

bas, doppelspurigeGeleìseanlage der städtischen Straßen-
H,vnen kommt in die Fahrbahnmitte zu liegen. Das
U?"nalgefälle beträgt 3,2«/« im Teilstück zwischen Fried-

an ^ und Bühlstraße und 4 5»/<> vor dem Anschluß

tà Laupenftraße. Zur Errichtung einer guten und
lal Entwässerung der Straße ist die vermehrte An-

â von Normalsammlern vorgesehen, deren Abteilungen

Zu. bestehende Kanalisation eingeleitet werden können.
neue Straßenanlage erfordert das Erstellen neuer

tiina bungsmauern und das Versetzen bestehender Gar-
Höuune, sowie die Errichtung neuer Treppenaufgänge,

ei» «uungsarbeiten ^ Keller-Lichtschächten und Haus-
».àgen usw. Längs der Bahnstraße ist auf ein Stück

vund 80 m das Trottoir den veränderten Höhen-

H Mlnisten anzupassen; ebenso ist die Versetzung der

H un,Wartehalle und der Pissoiranlage bei der Endstation
^gartenfrtedhof an eine geeignete Stelle vorgesehen,

tons «? Einvernehmen mit der Baudirektion des Kan-
La>. ^rn ist auch der Platz beim Zusammentreffen der
strnk^straße, Bühlstraße, Murtenftraße und Freiburg-
d., V svwie die Strecke der Murtenftraße des Staates

i„. ver Fabrikstraße weg bis zur Besitzung Marti A.-G.
vs Korrektionsprojekt etnbezogen worden. Der Staat

Tautet dagegen der Gemeinde an die ihm gehörenden
vMstrecken die Selbstkosten für einen Nacoviabelag

(Vniver^âl-Ngnclsìisse Nov. k. M.) I s
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für sein Teilstück Fretburgftraße, sowie die Selbstkosten
für einen Kleinstein Bogenpflasterbelag seiner Murten-
straße.

Die ganze Korrektionsstrecke, von der Laupenftraße,
mit dem Platze daselbst, bis zur Besitzung der Marti
A. G, erhält einen Hartgußasphaltbelag, im Geleisegebtet
der Straßenbahnen auf Betonunterlage, außerhalb der
Geleise auf Stahlrostarmierung (System Bizzozero). Die
Trottoirs erhalten einen Teerschotterbelag.

Die Verordnung über die Bettragspflicht der Grund-
eigentümer soll hier mit 15 "/» Beitragsquote der Gesamt-
kosten zur Anwendung kommen. Dieser Gesamtansatz
ist im vorliegenden Falle mit Rücksicht auf die verhält-
nismäßig hohen Baukosten, die durch die großen Breiten-
abmesfungen der Straßen und der Trottoirs bedingt
sind, als angemessen und genügend hoch zu betrachten.

(„Bund")

Der Wurm im Rundholz.
Wer haftet?

Ein Holzhändler kaufte von einem Waldbesitzer eine

Partie Rundholz. Das Holz wurde vom Käufer im
Wald besichtigt. Verkäufer und Käufer schauten sich je-
den Stamm an und wenn er dem Käufer konventerte,
schlug er sein Zeichen in den Stamm. Auf diese Weise
kaufte der Käufer ein Quantum von zirka 100 m". Den
Preis stellten die Parteien so, daß der Verkäufer noch
die Lieferung des Holzes an die Säge übernahm. Die
Parteien schloffen somit einen sogenannten „Kauf auf
Besicht" ab, mit der Klausel der Frankolieferung. Eine
Lieferungsfrist wurde in dem schriftlich abgefaßten Ver-
trag nicht aufgenommen; das Holz sollte sobald tunlich
dem Käufer zugeführt werden. Infolge großen Schnee-
mangels konnte aber das Holz nicht aus dem Walde
geschafft werden, es blieb dort liegen bis weit in den
Sommer hinein. Der Käufer schenkte der Sache weiter
keine große Aufmerksamkeit, er schrieb ein- bis zweimal
dem Verkäufer, er möchte ihm nun gelegentlich das Holz
zuführen, da seine Vorräte zu Ende gingen. Ende des
Sommers rückte dann schlüßlich der Verkäufer mit dem
Holze auf der Säge des Käufers an, und die Lieferung
wurde effektuiert. Nach Besichtigung der Stämme mußte
jedoch der Käufer konstatieren, daß inzwischen der Wurm
ins Holz gekommen war und daß infolgedessen die
Stämme bedeutend an Wert verloren hatten. Er setzte
sich dann auch gleich hin und schrieb dem Verkäufer eine
Mängelrüge und stellte ihm die ganze Lieferung zur Ver-
fügung, Der Verkäufer wollte davon nichts wiffen und
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netlangte feinerfeitS Sezaßlung feines fReggutßabenS. Ger

gtng gerichtlich nor unb bet ÎRidjter nerurteilte ben Käu»

fet bann au<ß zur Sezaßlung beS oollen KaufprelfeS.
®tefe8 Urteil, obfdjon eS noüfiänbig richtig ig, bat auf
Seiten beS Käufers eine außerorbentlldje Empörung her«

norgerufen unb er batte außerordentlich Müße, ftd) mit
bem ©ntfeßeibe abzuffnben.

Sunäcßg mug im oorltegenben gaüe folgenbeS feg»
gegellt werben : SBenn jemanb eine-SBare auf 33ejM>ti<

gung bin lauft, fo gebt bamit bie ©efaßr ber Sache
mit Slbfcßluß beS SettrageS auf ben ©rroerber über.
®er Käufer wirb bei etnem berartigen SerfaufSabfcßluß
fofortiger ©igentümer berSBate. ®er Vertrag ift erfüllt,
unb eS fann ber Käufer nidjt mebr barauf jutüdfom»
men. Stamentltdj aber fann bei einem berartigen Kaufe
unter feinen Umftänben eine Mängelrüge erhoben wer»
ben. IjödjgenS fäme eine Mängelrüge in grage für
Mängel, bie fdjon jur Seit beS Sertrag8abfcßluffe8 be»

ftanben, bamalS aber oetborgen waren. Mängel jeboeb,

bie, wie im norliegenben galle nach SertragSabfcßluß
eingetreten finb, fönnen nidjt geltenb gemacht werben.
®er Käufer bât te ffcß eben im norliegenben galle auch
etwas um bas $olz befümmern foKen; er hätte olel»

leicht mal hingeben fönnen, jidj über Sage unb Stanb»
ort ber Stämme orteniieren, unb nachfeßen, ob bas Çolj
febaben leibet ober nicht.

©8 ift noch beizufügen, baß ber Käufer bei Kaufab»

fc^Iujs bem ©etfäufer noch fdjrifltd) bestätigt bat unb
ihm barin auSbrüdticß gefcßrleben bat, baff er wurm
freies #olj gefauft habe. ®iefe Semetfung ift aber beS«

halb bebeutungSloS, weil baS fpol* auf Seüdjtigung btn
gefauft worben war unb nadßroetsbar im 3ettpunft beS

KaufabfdßluffeS ber SBurm noch uießt im |jolj war.
gätte ber! Käufer bas |jolj ohne norberige Seffcßtigung
gefauft unb im Kaufoertrag auSbtfidlicß Sieferung wurm»
freien $olzeS abgemacht, fo hätte ber Käufer in biefem
gaüe bei Sieferung wurmfiidjigen ^oljeS bte Sieferung
jur Serffigung fieUen fönnen. SBirb aber eine SBare oor
bem Kaufe beßeßtigt, fo fann fle nachher wegen äußer»
lieh wahrnehmbarer Mängel überhaupt nicht mehr zur
Serfügung gefMt werben. ®aran änbert auch bie $at
fache ber granfolteferung nichts.

®le gleichen ©runbfäße finb natürlich ebenfalls maß»
gebenb beim Sd)nlttmarenbanbel. SBenn man Scßnttt«
waren auf Söefichtigung bin fauft unb fie nachher längere
3eit nodj beim Käufer liegen läßt, fo trägt ber Käufer
bie ©efaßr für Seränberungen. SBenn bann fpäter in
etnem folgen gälte ber Serfäufer bte Sdhntttwaren
liefert unb geh biefelben in bebenflidj fd)tecbler«m gu
ftanbe befinben als zur Seit beS SlbfdjluffeS, fo fann
auch tn einem folgen gaüe niemals eine Mängelrüge
erhoben werben, nodj fann bie SBare zur Serfügung ge»

ftcUt werben. ijöcßftenS fönnte ber Käufer eine bloße
Sdjabenetfafjflage einreichen, wenn etwa ber Serfäufer
entgegen feiner Snftruftion gebanbelt bat unb ihm ba

burdj Schaben zugefügt bat. Son einem Surüdfommen
auf ben Kaufoertrag fann aber nfcht bte Siebe fetn.

SBir möchten btefe SfaSfüßrungen tn folgenben Sdjluß
folgerungen zufammenfaffen:

1. Seim Kauf auf Segdjtigung bin gebt baS ©igen»
tum unb bie ©efaßr an ber Sache fofort auf ben Käu»

fer über.
2. ®te ©eltenbmachung einer Mängelrüge für äußer»

lieh wahrnehmbare Mängel ober eine zur Serfügung«
ffeüung ber SBare nach erfolgter Sieferung ift beim Kauf
auf Segdjtigung bl« grunbfäßlich auSgefcßtoffen.

Bei mnt. DoppelSendungen bitten wir zu reklamieren,
um «nnötiae Kotten zu permeiden. Die expedition.

$ür bie 5turfaalinittätige
ein überzeugtet

3a!
@8 bürfte neben ber fcbwetzerifchen ©ewerbegefeßß«'

bung faum eine grage geben, bie ben ©ewerbeffa#
fo febr berührt, wte bie grage ber görberung beS grew'

benoetfeßrS unb ber ©rßaltung ber Kutfäle. ®e*
werbeftanb muß barum in ber Slbftimmung nom 2.

Zember nädjßbin feine ganze Stimmfraft für bie

nähme ber Kurfaallnitiatioe tn bte SBagfcßale werfe"'

$$' aller Kürze foHen zunädjg bte Momente beru^
werben, auS welken bie beutige Situation im grembe»'

oerfebr beroorgegangen ift. -,
Sn bte SunbeSoetfaffung non 1874 würbe ein

tifel 35 folgenben SBortlauteS aufgenommen:
11 „®te ©rricfjtung non Sptelbanfen ift unterfagt. ®j
zurzeit begeßenben Sptelbanfen müffen am 31.
ber 1877 gefdffoffen werben.

SUlfäüig feit bem Slnfang beS SaßreS 1871 erteilt«

ober erneute Konzeffionen werben als ungültig erflä«'
SBaS gab Seranlaffung zur Slufnaßme biefer

ftimmung in bte SunbeSoerfaffung? j,
Sn Sajon (SBalliS) befianb eine Sptelbanf u®'

bem Mufter non Monaco, beren Unterbrfidung in
®at angezeigt war. Kurfaalfpiele aber, wie 1'

beute in grage fteßen unb bie mit Spiel®®?,
fen nidjt oergleicßbar finb, gab eS &®w®'*
nocß nießt. ®ie Seffimmung beS 2lrt. 35 tonnte PJr

alfo nießt auf bte Kurfaalfpiele bezteßen. ®iefe gegß®

lung ßat auch ber SunbeSrat in feiner Serorbnung p"

12. September 1913 auSbrüdlicß gemacht; er fagt b"ï'
baß bie Kurfaalfptele nidjt als Sptelbanfen zu
ten feten unb tnfolgebeffen nidßt unter Slrt. 35

SunbeSnerfaffung fallen.
®te Kurfaalfpiele, wie fte beifpielSwetfe in 9W

treuï, Qnterlafen, Sern, Saben, Suzern
Su g an o betrieben würben, haben nie zu irgenbwelw«
Klagen Sltilaß gegeben. Sie würben etngefüßrt, weil wo

jie feitenS ber fremben ©äfte wünfeßte, welch«
eine ßarmlofe Unterhaltung fanben. SBaS fteß an '

naßmen aus biefem Spiel ergab, reießte gerabe ßlu» "
bie Kofien für bte Kurfäle, bte Kurgärten unb bie v*
menabeu zu beftreiten, welcße ben gremben zu*
gung gegellt würben, unb burften als Seitrag berfew

an biefe Kogen betrachtet werben. SBaS barfiber ßw"
ging, würbe wohltätigen Sweden zugewenbet.

Mißbräu^e famen bei biefen Kurfaalfpielen nießt

Ste fanben in einem offenen Saal ffatt, wo gar bu.

Möglicßfeit beganb, gcß na^ irgenb einer Seite h|u »

was zu gegatten, was nidßt oor bte oolle öffentlich*.
hätte gebradßt werben bürfen. ®tefeS SeugniS geue« "
Solizeioireftoren ber Kurfaalfantone ben Kurfaalfw«;^
überetngimmenb unb reglos aus. SltemalS ergab Fj
ein ©runb zu einem ©tntreten. ©Inzig tn ©ettf» .*1,
baS Sptel nießt burdj eine Kurfaalunterneßmung,
betn bureß etnen ^ßäcßter betrieben würbe, gab eS 4

Klagen Slnlaß. ®er SunbeSrat gtng fofort baran»

bortigen Mißbräucße zu unterbrüden, wortn er mögwh
weife oon bet ©enfer SRegterung nteßt gerabe bte 0

wünfeßte Untergüßung fanb. ®amit würbe bte »TT®

ließe Meinung gegen bie Kurfaalfpiele überhaupt am»

peitfdßt, waS zu einer Qnttiatioe im Sinne ber 9W
bung ber Kurfaalfptele füßrte.

So fam bie Serbotstnitiatioe oom Saßr 19W: L
ganbe, über welche Infolge beS eingetretenen SBeltWteß

etg im Saßre 1920 abgegimwt würbe. ®er Sunbe»

befämpfte biefe QnitiatiPe, weil er in richtiger
nis, baß beren Slnnaßwe ben grembenoerfeßr beetw*^
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verlangte seinerseits Bezahlung seines Restguthabens. Er
ging gerichtlich vor und der Richter verurteilte den Käu-
fer dann auch zur Bezahlung des vollen Kaufpreises.
Dieses Urteil, obschon es vollständig richtig ist, hat auf
Seiten des Käufers eine außerordentliche Empörung her-
vorgerufen und er hatte außerordentlich Mühe, sich mit
dem Entscheide abzufinden.

Zunächst muß im vorliegenden Falle folgendes fest-
gestellt werden: Wenn jemand eine Ware auf Bestchti-

gung hin kauft, so geht damit die Gefahr der Sache
mit Abschluß des Vertrages auf den Erwerber über.
Der Käufer wird bei einem derartigen Verkaufsabschluß
sofortiger Eigentümer der Ware. Der Vertrag ist erfüllt,
und es kann der Käufer nicht mehr darauf zurückkam-
men. Namentlich aber kann bei einem derartigen Kaufe
unter keinen Umständen eine Mängelrüge erhoben wer-
den. Höchstens käme eine Mängelrüge in Frage für
Mängel, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses be-

standen, damals aber verborgen waren. Mängel jedoch,
die, wie im vorliegenden Falle nach Vertragsabschluß
eingetreten sind, können nicht geltend gemacht werden.
Der Käufer hätte sich eben im vorliegenden Falle auch
etwas um das Holz bekümmern sollen; er hätte viel-
leicht mal hingehen können, sich über Lage und Stand-
ort der Stämme orientieren, und nachsehen, ob das Holz
schaden leidet oder nicht.

Es ist noch beizufügen, daß der Käufer bei Kaufab-
schluß dem Verkäufer noch schriftlich bestätigt hat und
ihm darin ausdrücklich geschrieben hat, daß er wurm
freies Holz gekauft habe. Diese Bemerkung ist aber des-

halb bedeutungslos, weil das Holz auf Besichtigung hin
gekauft worden war und nachweisbar im Zeitpunkt des

Kaufabschlusses der Wurm noch nicht im Holz war.
Hätte der" Käufer das Holz ohne vorherige Besichtigung
gekauft und im Kaufvertrag ausdrücklich Lieferung wurm-
freien Holzes abgemacht, so hätte der Käufer in diesem

Falle bei Lieferung wurmstichigen Holzes die Lieferung
zur Verfügung stellen können. Wird aber eine Ware vor
dem Kaufe besichtigt, so kann sie nachher wegen äußer-
lich wahrnehmbarer Mängel überhaupt nicht mehr zur
Verfügung gestellt werden. Daran ändert auch die Tat
sache der Frankolieferung nichts.

Die gleichen Grundsätze sind natürlich ebenfalls maß-
gebend beim Schnittwarenhandel. Wenn man Schnitt-
waren auf Besichtigung hin kauft und sie nachher längere
Zeit noch beim Käufer liegen läßt, so trägt der Käufer
die Gefahr für Veränderungen. Wenn dann später in
einem solchen Falle der Verkäufer die Schnittwaren
liefert und sich dieselben in bedenklich schlechterem Zu
stände befinden als zur Zeit des Abschlusses, so kann

auch in einem solchen Falle niemals eine Mängelrüge
erhoben werden, noch kann die Ware zur Verfügung ge-
stellt werden. Höchstens könnte der Käufer eine bloße
Schadenersatzklage einreichen, wenn etwa der Verkäufer
entgegen seiner Instruktion gehandelt hat und ihm da
durch Schaden zugefügt hat. Von einem Zurückkommen
auf den Kaufvertrag kann aber nicht die Rede sein.

Wir möchten diese Ausführungen in folgenden Schluß
folgerungen zusammenfassen:

1. Beim Kauf auf Besichtigung hin geht das Eigen-
tum und die Gefahr an der Sache sofort auf den Käu-
fer über.

2. Die Geltendmachung einer Mängelrüge für äußer-
lich wahrnehmbare Mängel oder eine zur Verfügung-
stellung der Ware nach erfolgter Lieferung ist beim Kauf
auf Besichtigung hin grundsätzlich ausgeschlossen.

Sti event.vsppeittnOungtn bitten Mit»« ftülamieren,
n« «nnStig« ssstten »u vemelà vie Cxp«ütlsn.

Für die Kursaalinitiative
ein überzeugtes

Ja!
Es dürfte neben der schweizerischen GewerbegeseM

bung kaum eine Frage geben, die den Gewerbesta»
so sehr berührt, wie die Frage der Förderung des Frew'

denverkehrs und der Erhaltung der Kursäle. Der ^
werbestand muß darum in der Abstimmung vom 2.

zember nächsthin seine ganze Stimmkraft für die K«'

nähme der Kursaaltnitiative in die Wagschale werM
W In aller Kürze sollen zunächst die Momente beruhe

werden, aus welchen die heutige Situation im Fremde«'

verkehr hervorgegangen ist. g.
In die Bundesverfassung von 1874 wurde ein

tikel 35 folgenden Wortlautes aufgenommen:
A„Die Errichtung von Spielbanken ist untersagt.
zurzeit bestehenden Spielbanken müssen am 31. DeM
ber 1877 geschlossen werden.

Allfällig seit dem Ankang des Jahres 1871 ert-'M
oder erneute Konzessionen werden als ungültig erklär!.

Was gab Veranlassung zur Aufnahme dieser »e

stimmung in die Bundesverfassung? ^
In Saxon (Wallis) bestand eine Spielbank nach

dem Muster von Monaco, deren Unterdrückung in de

Tat angezeigt war. Kursaalspiele aber, wie N

heute in Frage stehen und die mit Spielban
ken nicht vergleichbar sind, gab es damal
noch nicht. Die Bestimmung des Art. 35 konnte I'?
also nicht auf die Kursaalspiele beziehen. Diese Fê
lung hat auch der Bundesrat in seiner Verordnung vo

12. September 1913 ausdrücklich gemacht; er sagt vor-

daß die Kursaalsptele nicht als Spielbanken zu betrat
ten seien und infolgedessen nicht unter Art. 35

Bundesverfassung fallen.
Die Kursaalspiele, wie sie beispielsweise in Mo«

treux, Jnterlaken, Bern. Baden, Luzern »n

Lugano betrieben wurden, haben nie zu irgendwelche

Klagen Anlaß gegeben. Sie wurden eingeführt, well ma

sie seitens der fremden Gäste wünschte, welche dar

eine harmlose Unterhaltung fanden. Was sich an M '

nahmen aus diesem Spiel ergab, reichte gerade hin. u

die Kosten für die Kursäle, die Kurgärten und vie^r
menaden zu bestreikn, welche den Fremden zur Beri

gung gestellt wurden, und durften als Beitrag derselv

an diese Kosten betrachtet werden. Was darüber htna»

ging, wurde wohltätigen Zwecken zugewendet.
Mißbräuche kamen bei diesen Kursaalspielen nicht

Sie fanden in einem offenen Saal statt, wo gar,«.,
Möglichkeit bestand, sich nach irgend einer Seite hin

^
was zu gestatten, was nicht vor die volle Öffentliche
hätte gebracht werden dürfen. Dieses Zeugnis stellen o

Polizeivirektoren der Kursaalkantone den Kursaalspi^.
übereinstimmend und restlos aus. Niemals ergab w»

ein Grund zu einem Eintreten. Einzig in Genf.
das Spiel nicht durch eine Kursaalunternehmung,
dern durch einen Pächter betrieben wurde, gab es 5

Klagen Anlaß. Der Bundesrat ging sofort daran,
dortigen Mißbräuche zu unterdrücken, worin er möglich

weise von der Genfer Regierung nicht gerade die

wünschte Unterstützung fand. Damit wurde die öw
liche Meinung gegen die Kursaalsptele überhaupt auw

peitscht, was zu einer Initiative im Sinne der Aus?

bung der Kursaalspiele führte.
So kam die Verbotsinitiative vom Jahr 19^.»^

stände, über welche infolge des eingetretenen Weltkrieg.
erst im Jahre 1920 abgestimmt wurde. Der Bundes

bekämpfte diese Initiative, weil er in richtiger Erkev

nis, daß deren Annahme den Fremdenverkehr beeintra^


	Der Wurm im Rundholz : wer haftet?

